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(1) Werden einer Partei in einer Erledigung mehrere Berechtigungen verliehen oder fir verschiedene Geschaftsfalle
mehrere Amtshandlungen zugleich vorgenommen und ist fir jede der Verleihungen oder Amtshandlungen eine
Verwaltungsabgabe festgesetzt, so sind die Verwaltungsabgaben nebeneinander zu entrichten.

(2) Macht die Behandlung eines Geschaftsfalles mehrere Amtshandlungen, fir die gesonderte Verwaltungsabgaben
vorgesehen sind, erforderlich, so sind alle in Betracht kommenden Verwaltungsabgaben nebeneinander zu entrichten.

(3) Wird eine Berechtigung mehreren Personen gemeinsam verliehen oder eine Amtshandlung im gemeinsamen
Interesse mehrerer Personen vorgenommen, so ist die Verwaltungsabgabe nur einmal zu entrichten, doch sind die
Parteien Gesamtschuldner.

In Kraft seit 01.06.1970 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-lvag/paragraf/7
file:///

	§ 7 K-LVAG
	K-LVAG - Kärntner Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetz - K-LVAG


